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Verbrauchsbasierender Energieausweis für Objekte mit Gas-
Etagenheizungen (GEH)

Agenda:

„Verfahrensvorschlag“…
Erfahrungsbericht über ein 
gemeinsames Projekt 
der Wohnungs- und Gaswirtschaft 

Umsetzung in der Praxis:
Zusammenarbeit zwischen 
Wohnungsunternehmen und 
Gasversorgungsunternehmen
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Verbrauchsausweis für Objekte mit Gas-Etagenheizungen?

Für durchschnittlich ca. 15 % der Wohngebäude (der im GdW-org. Unternehmen) 
stellt sich die Frage, ob und wie die Erstellung eines kostengünstigen 
verbrauchsbasierenden Energieausweis für diese Objekte erfolgen kann. 

:

Beheizungsstruktur der Gebäude, der im GdW organisierten Unternehmen

Bei einigen Unternehmen wird der Durchschnittswert deutlich übertroffen,
hier stellt sich die Frage nahezu für den gesamten Bestand.
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Der Eigentümer verfügt im Fall der Gasetagenheizung
über keine Verbrauchsdaten 

Vertragsverhältnis:  (Mieter/Nutzer) und Gasversorger

Verfahren: Kooperation Eigentümer / EVU  unter 
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange 

Handycap: fehlende Datengrundlage beim Objekteigentümer  
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GdW, BGW und Unternehmen der Gaswirtschaft (wie: GASAG, ELE, 
EWE, VNG, und E.ON Ruhrgas) führten bereits 2005 ein Projekt durch , 
um einen Verfahrensvorschlag zur Erstellung von verbrauchs-
basierenden Energieausweisen für Objekte mit Gas-
Etagenheizungen (GEH) zu erarbeiten. Zur Unterstützung wurde die 
Berliner Energieagentur (BE) beauftragt. Inhalte/Aufgaben:

Entwicklung eines Prozessablaufes.

Ermittlung von Kostenansätzen für die Erstellung.

Prüfung Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben

Prüfung der Umsetz- und Übertragbarkeit auf andere 
Energieversorgungsunternehmen

Projekt: „Verbrauchsbasierender Energieausweis“
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notwendigen Eingangsdaten: 

Name und Anschrift des Eigentümers, Ansprechpartner, Telefonnummer

Auflistung der Hauseingangsanschrift(en): PLZ, Straße(n), Hausnummer(n)

Beheizte Gesamtwohnfläche des Gebäudes

Anzahl Wohneinheiten (inkl. einzelner Gewerbeeinheiten)

Anzahl der Erdgasanwendungen für Heizung, WWB, Kochen

Optional: Gebäude-/Liegenschaftsnummer

Übertragung mittels standardisiertem Tabellenblatt

Verfahrensablauf Schritt 1: 
Datenlieferung des Wohnungsunternehmens
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Datenbankabfrage 1: „Ermittlung Anschlussobjekte“

Ermittlung der Anschlussobjektnummern je Hauseingang

Korrektur ggf. unterschiedlicher Anschrift – Schreibweisen

Datenbankabfrage 2: „Zusammenstellung Verbrauchsdatensätze“

Datensätze für mindestens eine Jahresperiode   

( Anmerkung: hier wird Änderung aufgrund Ref. Entwurf 16.11.06 erforderlich)

Bei mehreren Abrechnungen innerhalb eines Jahres: Auflistung der Einzeldatensätze

Verfahrensblauf Schritt 2: 
Datenauslesung des Gasversorgungsunternehmens
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Vollständigkeitsprüfung

Anzahl Wohneinheiten (WE) = Anzahl Zählpunkte (GVU) ?

Abzug Verbrauchsanteil WWB 

Basis Unterteilung nach HKVO: 18% WWB;   82% Heizung

Klimabereinigung des Heizwärmeanteils

Ermittlung Gesamtverbrauch

Abzug Kochgasverbrauch

Bereinigter Summenverbrauch 

Verfahrensablauf Schritt 3:  

Berechnung: kumulierter Verbrauch des Objektes; Vorbereitung Kennwert
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Verfahrensablauf Schritt 4: Behandlung Sonderfälle

Anzahl Wohneinheiten > Anzahl Zählpunkte 

Teilbeheizung mit anderen Energieträgern: 

Anmerkung: (nicht möglich für Objekte  mit inhomogen Systemen… siehe Ref-Entwurf…)

Langfristiger Leerstand: …Anmerkung: Korrektur wird erforderlich

……
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Sofern vor Erstellung von Energieausweisen für Gebäude mit GEH eine 
Anonymisierung der Verbrauchsdaten erfolgt, bestehen keine 
datenschutz-rechtlichen Bedenken:

Hinreichende Anonymität erst ab vier gasbeheizten Wohneinheiten
bzw. Zählpunkten je Gebäude gegeben.

Keine Informationen an Gebäudeeigentümer, die sich auf das 
Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter auswirken können.

Die Zählpunktbezeichung ist durch eine fortlaufende Bezeichnung 
oder Nummerierung zu ersetzen, die keinen Rückschluss auf die 
Wohneinheit, -lage oder den Kunden erlaubt.

Angaben aus Datentabelle und Berechnung sind nicht an den 
Empfänger des Gebäudeenergieausweises zu übermitteln.  

Datenschutzrechtliche Stellungnahme
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Der Verfahrensvorschlag ist für die Erstellung 
von verbrauchs-basierten Energieausweisen 
für Gebäude mit GEH geeignet.

Das vorgeschlagene Verfahren wurde aus 
datenschutzrechtlicher Sicht geprüft. 
Hinsichtlich der Anwendung bestehen keine 
Bedenken.

Aufgrund eines nicht vermeidbaren Anteils an 
manuellem Aufwand ist mit einer 
Erstellungszeit von 2 bis 3 Stunden zu 
rechnen. Es besteht jedoch noch 
Optimierungspotenzial.

Zielpreis:  ca. 100 bis 150 € /Gebäudeausweis 
ist erreichbar.

Zusammenfassung Verfahrensvorschlag
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Erprobung der Praxistauglichkeit des Verfahrens

Die Praxistauglichkeit des Erstellungsverfahrens der 

verbrauchsbasierenden Energieausweise für Objekte mit Gasetagenheizungen  

wurde mit der Emscher Lippe Energie (ELE) 
und der  Wohnungsgenossenschaft „Selbsthilfe“, Gelsenkirchen 

unter Einbindung eines Ingenieurbüros erprobt (3/2006).  
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Überprüfung der Praxistauglichkeit; Beispiel
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Datenzusammenstellung

Wohnungsunternehmen Ergänzung durch EVU  (aus Abrechnung)

Hinweise auf Leerstand,
etc…. 
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Text überschreiben
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Erprobung der Praxistauglichkeit des Verfahrens

Ergebnis:
Das Projekt zeigt, dass die Umsetzung mit überschaubaren Aufwand für die 
Beteiligten (EVU und Wohnungsunternehmen) realisierbar ist und sich somit 
eine kosteneffiziente Erstellung der Energieausweise realisieren ließe. Die 
Übertragbarkeit auf andere Energieversorgungsunternehmen ist jeweils im 
Einzelfall zu prüfen (z.B.: Programmieraufwand für das Abrechnungssystem). 

Es werden jedoch aufgrund der im Referentenentwurf 11/2006 aufgeführten 
Anforderungen an den Verbrauchsausweis Anpassungen des Verfahrens
erforderlich ( deutliche Erhöhung des Aufwandes; z.B. 3-Jahreswerte)
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Hinweise auf Verfahrensfragen, Bekanntmachungen zum Referentenentwurf:

Auszüge aus § 19  „Ausstellung auf der Grundlage des Energieverbrauches“
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Bekanntmachung gem. § 19; Abs. 3 Satz 4 EnEV (Entwurf)

„Regeln zur vereinfachten Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten …“

Bei Objekten mit inhomogenen Heizsystemen: Bedarfsausweis 

Behandlung von Leerstand
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Gern unterstützen wir Sie bei Ihrer Vorbereitung 
…..Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit…


